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Branchenrichtlinien: Anwendung von spezifischen Anlagekategorien 

öffentlich 

Ausgangslage 
Das Verwaltungsvermögen wird neu für den gesamten Gemeindehaushalt linear über die Nut-
zungsdauer abgeschrieben. Dabei geltenden die vorgeschriebenen Anlagekategorien grundsätz-
lich für den steuerfinanzieren Gemeindehaushalt wie auch die gebührenfinanzierten Ver- und Ent-
sorgungsbetriebe. Die Grundlage hierfür findet sich in § 26 und Anhang 2 Ziff. 4 der Gemeindever-
ordnung (VGG; LS 133.1).  

In den Bereichen der Ver- und Entsorgungsbetriebe gibt es zahlreiche Branchenrichtlinien von Ver-
bänden, die Empfehlungen zu den Abschreibungen der Anlagenwerte geben. Die Anlagekatego-
rien dieser Branchenrichtlinien sind umfassender. Die verschiedenen Anlagekategorien und deren 
Nutzungsdauern bilden somit den Wertverzehr dieser meist speziellen Anlagen besser ab. Daher 
kann der Gemeindevorstand die Anwendung von bereichsspezifischen Regelungen beschliessen 
(§ 30 Abs. 3 VGG). 

Für folgende Aufgabenbereichen gibt es Branchenrichtlinien mit Vorgaben zu den Abschreibungen 
der Vermögenswerte (Anhang 4.2 VGG):  

− Abwasserbeseitigung  
− Elektrizitätsversorgung  
− Gasversorgung  
− Öffentlicher Verkehr  
− Wasserversorgung  
− Alters-, Kranken- und Pflegeheime, Alterswohnungen  
− Spitäler  
− Ambulante Krankenpflege (Spitex)  
− Fernwärmeversorgung  
− Anlagen der Kehrichtverbrennung und der Kehrichtentsorgung  

Die Anwendung von Branchenrichtlinien ist im Anhang zur Jahresrechnung offenzulegen. 

 

Erwägungen 
Beim Erfassen der Investitionen 1986 bis 2018 wurden die Anlagekategorien der Spezialfinanzie-
rungen teilweise mit dem Mindeststandard vermischt. Dies führt nun dazu, dass gerade im Bereich 
Wasser die Investitionen für Wasserleitungen (Anlagekategorie Nr. 2400) mit einer Nutzungsdauer 
von 70 Jahren abgeschrieben werden. Der Mindeststandard sieht dafür 50 Jahre vor. Da die Was-
serleitung in der Regel ohnehin länger halten, ist es sinnvoll, hierfür die Branchenlösung anzuwen-
den. 
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Die Anlagekategorien im Bereich Abwasser sind weitgehend stimmig mit dem Mindeststandard. Auf-
grund der Vermischung der Anlagekategorien soll ebenfalls die Branchenlösung angewendet wer-
den, damit die Anlagekategorie gemäss Branchenlösung mit der Anlage im Einklang steht. 

 
Die Anlagekategorien im Bereich Elektrizitätswerk sind weitgehend stimmig mit dem Mindeststan-
dard. Aufgrund der Vermischung der Anlagekategorien soll ebenfalls die Branchenlösung angewen-
det werden, damit die Anlagekategorie gemäss Branchenlösung mit der Anlage im Einklang steht.  
 
Das Elektrizitätswerk wird per 1. Januar 2020 in die EW Lindau AG überführt. Bei der Überführungen 
werden die Bilanzwerte per 31.12.2019 einer Neubewertung unterzogen. 
 

 
 
 
 
Beschluss 
Der Gemeinderat, aufgrund der vorstehenden Ausführungen  
 

beschliesst 
 
1. Für die Bereiche Wasser, Abwasser und Elektrizitätswerke werden die spezifischen Anlage-

kategorien gemäss Branchenrichtlinien angewendet. 
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2. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Lucio Revisionen GmbH, Schiffbaustrasse 2, 8005 Zürich 
- RPK Lindau, Herr Peter Hutter, Geren 20, 8317 Tagelswangen 
- Bereich Finanzen 
- Webseite 
- Akten  
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